
Ortsübliche Bekanntmachung

der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes der
Innenentwicklung nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB)

"Wohngebiet am Waldweg"

im Bereich zwischen Waldweg und Burkhardtsdorfer Straße

(FISt. 236/3 und 236/4) in 09235 Burkhardtsdorf (Stand Januar 2020)

Der Gemeinderat der Gemeinde Burkhardtsdorf hat am 20.01. 2020 in öffentlicher Sitzung
den Entwurf des Bebauungsplanes für das "Wohngebiet am Waldweg" im Bereich zwischen
Waldweg und Burkhardtsdorfer Straße (FISt. 236/3 und 236/4) in 09235 Burkhardtsdorf im
beschleunigten Verfahren § 13a Baugesetzbuch (BauGB) gebilligt und nach § 3 Abs. 2 BauGB

zur Auslegung bestimmt.

Von einer Umweltprüfung nach §2 Abs. 4 BauGB wird abgesehen.

Der Entwurf des Bebauungsplanes bestehend aus Planzeichnung mit Festsetzungen und der

Begründung liegen in der Zeit vom

Donnerstag, den 06.02.2020 bis einschließlich Montag den 09.03. 2020,

in der

Gemeindeverwaltung Burkhardtsdorf, Am Markt 8, 09235 Burkhardtsdorf, Raum 10

Rathaus Burkhardtsdorf

während der üblichen Sprechzeiten

Montag: 09:00-12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00-12:00 Uhr

Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 09:00-12:00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Parallel dazu kann der Entwurf des Bebauungsplanes der Gemeinde Burkhardtsdorf auf der

Internetseite der Gemeinde (www. burkhardtsdorf. de) sowie auf dem zentralen

Internetportal des Landes Sachsen (www.buergerbeteiligung. sachsen. de) eingesehen
werden.

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen
einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Sprechzeit zur

Niederschrift abgeben.

Frist zur Äußerung besteht bis zum Freitag, den 13. 03. 2020.



Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung
unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von

Bedeutung ist (§ 3 Abs. 2 BauGB).

Burkhardtsdorf, 21. 01. 2020

Thomas Probst

Bürgermeister

ausgehängt am: 24. 01. 2020

abzunehmen am: 14. 03. 2020


